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SCHLAGZEILEN 
Informationen für Kälteanlagenbauer

 BIV-Mitgliederversammlung in Bayreuth 
Die diesjährige Mitgliederversammlung fand in Bayreuth statt. Hierzu begrüßte der 
Bundesinnungsmeister Frank Heuberger den Oberbürgermeister der Stadt Bayreuth, Dr. Hohl. 
Dieser hieß die Teilnehmer sehr herzlich willkommen und stellte ihnen die Stadt vor. Im 
Mittelpunkt der Beratungen standen die Themen „persönliche Zertifizierung nach 
Chemikalienklimaschutz-Verordnung, das Förderprogramm Gewerbekälte sowie die neue 
Verbandsstruktur. Der neue Verband soll die Kräfte der Kälte- und Klimabranche bündeln und 
somit die Wertschöpfungskette der Branche vereinen. Der BIV wird dabei eine exponierte 
Stellung einnehmen. 

 BIV auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) 
Am Messesamstag der IHM nutzten BIM F. Heuberger und P. Bachmann, unterstützt von 
Vorstandsmitglied W. Otto, die Gelegenheit, mit einem Vortrag zum Thema „Effiziente 
Kältetechnik“ den interessierten Besuchern des „IHM-PROFI-Forum Handwerk“ die Kälte 
näherzubringen. Ein gewinnversprechender Nebeneffekt besteht in dem dadurch 
entstandenen intensiven Kontakt zum Bauzentrum München. Weitere gemeinsame Aktivitäten 
wurden besprochen. 

 „Klimatechnik“ – Gespräch mit dem BMWi auf der IHM 
Der IHM-Termin wurde auch zu einem Gespräch mit maßgeblichen Vertretern des BMWI 
genutzt. Der direkte Weg, die „Klimatechnik“ in den Namen des BIV zu implementieren wurde 
immer noch nicht positiv beschieden, allerdings konnte ein indirekter Weg aufgezeigt werden, 
der nun intensiv geprüft wird. 

 Forum F-Gase-Verordnung „www.figaroo.org“ 
In Zusammenarbeit mit A. Voigt (AMV Communication) wird der BIV ab sofort auch im 
deutschen Teil des Forums zur F-Gase-Verordnung Informationen beisteuern. 

 Information für Betreiber von Kälte- und Klimaanlagen 
Der BIV stellt auf seiner Homepage im Mitgliederbereich (Menüpunkt Merkblätter) drei 
verschiedene Versionen eines an Betreiber von Kälte- und Klimaanlagen gerichteten 
Informationsflyers für seine Mitglieder zur Verfügung. So kann die jeweils individuell passende 
Version ausgewählt, personalisiert und zur Werbung beim Kunden eingesetzt werden. 

 Innungsversammlung Münster – Verabschiedung 
Geschäftsführer 
Im Rahmen der turnusmäßigen Innungsversammlung in Münster – Themen: Vortrag P. 
Bachmann (BIV) zur Zertifizierung nach ChemKlimaSchutzV und Diskussionen zur 
zukünftigen Durchführung der ÜLU der Innung Münster – konnte Obermeister G. Frisch die 
Gelegenheit nutzen, den langjährigen Geschäftsführer Rohde anlässlich dessen letzter 
Innungsversammlung mit einem sehr passenden (Biker-) Präsent in den wohlverdienten 
Ruhestand zu verabschieden. 

 Rahmenabkommen mit Renault Deutschland 
Das neue Megané Coupe wurde mit einem Nachlass von 19 % in den Rahmenvertrag 
aufgenommen. Des Weiteren wurde die Renault Master Aktion bis zum 30.06.2009 verlängert. 
Details zum Rahmenabkommen stehen auf der BIV-Homepage im Mitgliederbereich zur 
Verfügung. 

 Sofortmeldung in der Rentenversicherung 
Wirtschaftsbereiche, in denen der Gesetzgeber ein erhöhtes Risiko für Schwarzarbeit und 
illegale Beschäftigung sieht, sind seit Januar verpflichtet, Sofortmeldungen für neu 
eingetretene Arbeitnehmer vor Beginn ihrer Beschäftigung elektronisch an das 
Rechenzentrum der Deutschen Rentenversicherung Bund zu melden. Darunter fällt auch das 
Kälteanlagenbauerhandwerk. Gleichzeitig muss der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer schriftlich 
auf die Pflicht hinweisen, ein Ausweispapier mit sich zu führen, wenn sie in den 
entsprechenden Gewerken beschäftigt sind. Für Arbeitgeber ist es erforderlich, die 
Sofortmeldungen ab sofort in ihre zeitliche Planung einzubeziehen. Fehlende, unvollständige 
oder verzögerte Sofortmeldungen werden als eindeutiger Hinweis auf Schwarzarbeit 
angesehen und können als Ordnungswidrigkeit mit hoher Geldbuße geahndet werden. 
 
 
 
 
Weitere Informationen sowie Möglichkeiten zum Download zu unseren Themen finden Sie in den 
SCHLAGZEILEN auf unserer Internetseite über diesen Link:  
http://biv-kaelte.de/schlagzeilen/ 
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